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KEINE ANREGUNGEN UND HINWEISE 

• Polizeiinspektion Verden/Osterholz 

• Samtgemeinde Tarmstedt 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 

 

ANREGUNGEN UND HINWEISE  

1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

1.1 Landkreis Osterholz 

(Stellungnahme vom 26.02.2024) 

 

Zur o.g. Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Zur Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan:  

 

Die Gemeinde Worpswede hat mit Schreiben vom 22.06.2023 einen An-

trag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt. Der be-

antragte Bereich ist bis auf die Straßenverkehrsfläche identisch mit dem 

vorgesehenen Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Am 26.09.2023 hat der Kreisausschuss des Landkreises Osterholz den 

Antrag der Gemeinde Worpswede auf Entlassung von Grundstücksflä-

chen aus dem Landschaftsschutzgebiet OHZ Nummer 13 „Worpswede" 

zur Kenntnis genommen und das Verfahren zur Änderung der Verord-

nung eingeleitet. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, 

Die nebenstehenden Ausführungen zum gesonderten Verfahren zur Her-

ausnahme aus dem LSG OHZ Nummer 13 „Worpswede“ sind korrekt wie-

dergegeben und werden im vorliegenden Planverfahren zur Kenntnis ge-

nommen.  

1. in Rücksprache mit der Gemeinde Worpswede auf Basis eines 

Nutzungskonzeptes und des Vorentwurfes zum Bebauungspla-

nes Nummer 101 „Feuerwehrgerätehaus/Bauhof" den genauen 

Änderungsbereich festzulegen, 

2. auf Basis des genauen Änderungsbereiches den Verordnungs-

entwurf zu erstellen und das öffentliche Beteiligungsverfahren 

durchzuführen und 

3. nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens einen Abwägungs-

vorschlag zu den eingegangenen Stellungnahmen und den Ver-

Das nebenstehend angesprochene Nutzungskonzept wurde im Mai 2025 

zum damaligen Planungsstand vom Ordnungsamt und der Feuerwehr ge-

schrieben und dem Landkreis verfahrensbegleitend zur Herausnahme aus 

dem Landschaftsschutzgebiet vorgelegt. Es führt detailliert die Bedarfe auf 

und skizziert den Projekthergang von der Bestandsaufnahme, Bedarfserör-

terung und Standortbestimmung über die (vorbereitende) Bauleitplanung 

bis zur Vorhabenplanung. Anhand dessen kann der Landkreis im geson-

derten Verfahren die Beteiligung durchführen und die Herausnahme veran-

lassen. Es ist festzuhalten, dass das konkrete Nutzungskonzept räumlich 
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ordnungsentwurf in einer gegebenenfalls überarbeiteten Fassung 

zur weiteren Beratung vorzulegen. 

Am 29.09.2023 hatte ich die Gemeinde Worpswede über den Beschluss 

des Kreisausschusses informiert. Für die Festlegung des Änderungsbe-

reiches des Landschaftsschutzgebietes benötige ich daher zunächst ein 

möglichst konkretes Nutzungskonzept mit Karte, das darlegt, welche 

konkreten Flächen in welchem Umfang jeweils für die beiden vorgese-

henen Nutzungen des Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofes be-

nötigt werden. Ich bitte, mir ein entsprechendes Nutzungskonzept vor-

zulegen. Erst dann kann ich zu den Entwürfen zur Abgrenzung des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplans und zum Änderungsbereich der 

Flächennutzungsplanänderung Stellung nehmen und einen Verord-

nungsentwurf erstellen. 

innerhalb der vorliegenden Plangebietsgrenzen verortet bleibt und eine 

räumliche Überschreitung der Außengrenzen nicht möglich ist. 

Infolge dessen wird auf der vorliegenden Ebene der Bauleitplanung die ne-

benstehende Anregung zur Kenntnis genommen. Sie betrifft das geson-

derte Verfahren zur Bewertung der Herausnahme aus dem Landschafts-

schutzgebiet. 

Zum Bebauungsplan:  

Zur Minimierung der Verunstaltung des Landschaftsbildes im Land-

schaftsschutzgebiet bitte ich, auch entlang der südlichen Grenze des 

Flurstückes 228/7 eine 5 m breite Bepflanzung entsprechend der textli-

chen Festsetzung Nr. 3 festzusetzen. Ebenso bitte ich, aus diesem 

Grund die Birkenpflanzungen entlang der Bergedorfer Straße zum Er-

halt festzusetzen und gegebenenfalls außerhalb der Zufahrtsbereiche 

zu verdichten. 

Der nebenstehenden Anregung wird nicht gefolgt und von einem Pflanz-

streifen an der südlichen Plangebietsgrenze abgesehen. Dies wird damit 

begründet, dass das Plangebiet zur offenen Landschaft im südlich gelege-

nen Kreuzungsbereich der Bergedorfer Straße und der Straße Hörenberg 

bereits durch Wohnbebauung visuell abgegrenzt ist. Sowohl westlich an 

der Bergedorfer Straße (K 28) als auch südlich am Bergedorfer Kirchdamm 

sind Hochbauten mit bis zu zwei Vollgeschossen vorzufinden, die durch 

teilweise sehr alte und hoch gewachsene Gehölzstrukturen eingegrünt sind 

und somit dem Plangebiet bereits im Bestand einen Rahmen geben.  

Darüber hinaus ist betonend hervorzuheben, dass im erarbeiteten Vorha-

benplan des Architekturbüros der gesamte Bereich zur Bergedorfer Straße 

zum Ausrücken der Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist, sodass eine Festset-

zung der Birkenpflanzungen hier nicht nur den Planinhalt konterkarieren, 

sondern darüber hinaus auch die Verkehrssicherheit auf der Bergedorfer 

Straße deutlich einschränken würde. Aufgrund dessen gibt die Gemeinde-

verwaltung dem vorliegenden Planfall der rechtssicheren Umsetzung und 

zeitgemäßen sowie zukunftsfesten Herstellung der gesetzlich vorgeschrie-

benen Notfallinfrastruktur und Katastrophenvorsorge den Vorrang. Auf die 

dadurch entstehenden Kompensationsbedarfe und Ersatzpflanzungen wird 

im Kapitel 10 „Umweltbericht“ eingegangen sowie auf die zeichnerisch fest-

gesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche verzichtet. 
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Zudem wird der Gemeinde als ebenfalls planumsetzende Instanz zuge-

sprochen, ausschließlich Bauvorhaben im Sinne der Bevölkerung als auch 

der Umwelt und des Landschaftsbildes zu realisieren. 

Der nebenstehenden Anregung wird somit nicht gefolgt.  

2. Belange des vorbeugenden Brandschutzes 

Zum Bebauungsplan: 

 

Ich weise darauf hin, dass die Löschwasserversorgung unter Berück-

sichtigung des § 41 Abs. 1 der Nds. Bauordnung und § 2 des Nds. 

Brandschutzgesetzes sicherzustellen ist. Ich bitte, hierfür die Arbeits-

blätter W 331 und W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Was-

serfaches e.V. zu berücksichtigen. 

Die Vorhabenplanung infolge der vorliegenden Bauleitplanung sieht zu 

Ausbildungszwecken die Anlage eines Unter- und einem Oberflurhydranten 

sowie von Bohrbrunnen vor. Sie werden im Rahmen der nachgelagerten 

Genehmigungsplanung so auf dem Grundstück verteilt, dass keine Beden-

ken hinsichtlich der Löschwasserversorgung im Plangebiet bestehen. An 

den beiden Kreisstraßen sind laut der Fachabteilung Ordnungswesen aus-

reichende Wasserentnahmestellen vorhanden. Auf Ebene der Bauleitpla-

nung werden die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

4. Waldrechtliche Belange 

Zum Bebauungsplan: 

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich eine Waldfläche im Sinne 

des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschafts-

ordnung (NWaIdLG). Westlich des Plangebiets grenzt eine Fläche mit 

Waldbaumbestand an. In einem Ortstermin mit den Niedersächsischen 

Landesforsten am 16.01.2024 wurde auch für diese Fläche die Waldei-

genschaft festgestellt. Ein Mindestabstand von 30 m zwischen den 

Waldrändern und der geplanten Baugrenze wird als ausreichend be-

trachtet. Ich rege an, dies zu überprüfen und ggf. den Bebauungsplan 

zu überarbeiten. 

 

 

Gemäß der Einschätzung der Unteren Na-

turschutzbehörde beim Ortstermin am 

16.01.2024 handelt es sich bei der nord-

westlich angrenzenden Gehölzfläche um 

Wald im Sinne des § 2 Niedersächsischen 

Gesetz über den Wald und die Land-

schaftsordnung (NWaldLG). Aufgrund des-

sen ist eine Auseinandersetzung mit den 

Waldbelangen im Rahmen der vorliegen-

den Bauleitplanung nötig. In den nebenste-

henden Ausführungen wird betont, dass ein 

Sicherheitsabstand von 30 m zwischen ge-

planter Nutzung und tatsächlichem Gehölz-

standort als ausreichend erachtet wird. 

Dies wird anhand der vorliegenden Bauleit-

planung größtenteils eingehalten, wie die 

nebenstehende Abbildung darlegt. In der 
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Abbildung ist das georeferenzierte Orthofoto unter die Planzeichnung ge-

legt und der geforderte Abstand von 30 m zwischen Baugrenze und tat-

sächlichen Gehölzstandort eingeblendet. Es ist zu sehen, dass bis auf ein 

Einzelgehölz, der zusammenhängende Waldbestand mindestens 30 m von 

der Baugrenze entfernt stockt und somit kein Konfliktpotenzial zwischen 

der vorliegenden Bauleitplanung und dem Waldbestand besteht.  

 Zudem ist in nördlicher und westlicher Richtung eine Fläche zum Anpflan-

zen von Bäumen und Sträuchern von 5 vorgesehen. Sie dient in nördlicher 

Richtung der Eingrünung zur offenen Landschaft und vervollständigt die 

Grünstrukturen im nordöstlichen Bereich der Plangebietsgrenze auf die ge-

samte Breite des Geltungsbereichs. In westlicher Richtung dient der Pflanz-

streifen der Trennung der zukünftigen Nutzung und der angrenzenden Gra-

ben- und Gehölzstrukturen. Diese Erläuterungen werden in die Begrün-

dung aufgenommen in ein Kapitel 8.5 „Forstwirtschaft“. Der Anregung wird 

insofern gefolgt.  

Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Feldgehölz. 

Für den Fall, dass eine Einzäunung des Geländes beabsichtigt ist, rege 

ich an, diese auf der Innenseite der festgesetzten Eingrünung vorzuneh-

men, damit dem Wild weiterhin die Möglichkeit gegeben ist, zwischen 

Wald und Feldgehölz zu wechseln. 

Die nebenstehende Anregung zur Einzäunung des Plangebietes wird zur 

Kenntnis genommen. Sie betrifft die nachgelagerte Planungsebene der Ge-

nehmigungsplanung und wird aufgrund dessen auf der vorliegenden Ebene 

der Bauleitplanung lediglich zur Kenntnis genommen. 

4. Belange des Immissionsschutzes 

Zum Bebauungsplan: 

 

Die Begründungen enthalten nur vage Aussagen zur späteren Nutzung 

des Feuerwehrgerätehauses bzw. des Bauhofes. Insbesondere bei 

lärmintensiven Nutzungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ge-

sundes Wohnen in den umliegenden Wohnorten beeinträchtigt wird. Ich 

rege daher an, eine schalltechnische Untersuchung zu veranlassen und 

die Ergebnisse im weiteren Bebauungsplanverfahren zu berücksichti-

gen. Dazu rege ich an, mich im weiteren Verfahren erneut zu beteiligen. 

Die nebenstehende Anregung wurde gefolgt und ein schallschutztechni-

sches Gutachten zur Betrachtung der Immissionssituation eingeholt. Es ist 

im Kapitel 8.6 „Immissionsschutz“ zusammengefasst erläutert und in 

Gänze der Begründung im Anhang III beigefügt. Es basiert auf dem von der 

Freiwilligen Feuerwehr erarbeiteten Nutzungskonzept, der von dem plan-

umsetzenden Architekturbüro in einen Vorhabenplan überführt wurde so-

wie einer beispielhaften Nutzung eines Bauhofes, da dahingehend noch 

keine konkreten Pläne seitens der Gemeindeverwaltung vorliegen.  

Es kommt zu dem Ergebnis, dass der Regelbetrieb der Feuerwehr und des 

Bauhofes tagsüber die Immissionsrichtwerte gemäß Technischer Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (kurz: TA-Lärm) des Bundesimmissionsschutzge-

setzes eingehalten bis teilweise deutlich unterschritten werden. 
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Lediglich durch die nächtlichen Fahrten der potenziell im Winter notwendi-

gen Streufahrten des Bauhofes kann es zu Überschreitungen der Richt-

werte für die Wohnorte im Umfeld der Planung kommen. Dem kann durch 

eine schalloptimierte Gebäudeanordnung des Bauhofes auf nachgelagerter 

Planungsebene Abhilfe geschaffen werden und so lärmintensive Nutzun-

gen im Freien von der angrenzenden Wohnbebauung abgeschirmt werden. 

Anhand dessen können dann die Immissionsrichtwerte eingehalten wer-

den. 

Ebenso überschreiten die Notfalleinsätze der Feuerwehr sowohl tags als 

auch nachts die Immissionsrichtwerte der TA-Luft. Da bei der Herstellung 

der Notfall- und Katastrophenvorsorge anhand einer Freiwilligen Feuer-

wehr die Herkömmlichkeit und soziale Adäquanz in der Bevölkerung gege-

ben ist sowie die Kenntnis, dass es sich um Einsätze zum Schutz der Zivil-

bevölkerung im Sinne des öffentlichen Interesses handelt, sollten keine 

Nutzungskonflikte durch geräuschintensive Einsatzfahrten und angrenzen-

der Wohnbebauung entstehen. 

Diese Erläuterungen lassen sich sowohl im Kapitel 8.6 „Immissionsschutz“ 

als auch ausführlicher im Anhang III der Begründung wiederfinden. Der ne-

benstehenden Anregung wurde somit gefolgt. 

5. Verkehrliche Belange 

Zum Bebauungsplan: 

  

Laut Begründung erfolgt die Erschließung des Plangebietes hauptsäch-

lich über die Kreisstraße Bergedorfer Straße (K28) sowie unterstützend 

über die Kreisstraße Hörenberg (K10). Beide Zufahrten stellen eine 

Sondernutzung nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (NStrG) 

dar. Es besteht auf den beiden Kreisstraßen K 10 und K 28 die ange-

ordnete Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Die Erschließung über die K28 sehe ich aus mehreren Gründen kritisch. 

Zum einen liegt die Zufahrt mitten auf dem Rohrauslauf des Straßensei-

tengrabens, der weiterhin benötigt wird. Es wäre daher ein Auslauf und 

eine Grabenverrohrung erforderlich. Da es sich bei dem Graben um ein 

Gewässer 2. Ordnung handelt, bedarf es einer wasserrechtlichen Ge-

nehmigung. Außerdem besteht bei km 0,900 ein Höhenunterschied zwi-

schen Plangebiet und Fahrbahn von bis zu 2 m. Daraus ergibt sich eine 

Die nebenstehenden Ausführungen sind korrekt wiedergegeben und wer-

den zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachgelagerte Erschlie-

ßungsplanung und werden infolge dessen auf der vorliegenden Verfah-

rensebene der Bauleitplanung lediglich zur Kenntnis genommen. Die ne-

benstehend angesprochenen Verfahren bzw. Genehmigungsanträge stel-

len gesonderte Verfahren dar, die nicht dem vorliegenden Rahmen der 

Bauleitplanung entsprechen. Es ist jedoch zu konstatieren, dass Abstim-

mungstermine mit den Fachplaner*innen und der Fachperson vom Land-

kreis bereits stattfinden. Das Fachbüro betreut sowohl die verkehrliche Er-

schließungsplanung als auch das notwendige wasserrechtliche Verfahren. 

Den nebenstehenden Ausführungen wird also auf der nachgelagerten Pla-

nungsebene entsprochen. Die vorliegende Planung ist unabhängig von der 

nebenstehend kritisch hinterfragten Zufahrtssituation umsetzbar.   
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sehr lange Böschung seitlich der geplanten Zufahrt, was zur Folge hätte, 

dass die dort stehende Eiche komplett überschüttet werden würde. 

Auch der Radweg müsste für die geplante Zufahrt angehoben werden 

(6 % Längsgefälle). Der Begegnungsverkehr LKW/LKW erfordert eine 

Zufahrtsbreite von 6,0 m mit großen Einbiegeradien. 

Ich rege daher an, die Zufahrten zum Plangebiet zunächst mit mir abzu-

stimmen (Ansprechpartner: Herr Mehrtens, Tel.: 04791-930 3230, E-

Mail: thomas.mehrtens@landkreis-osterholz.de). 

6. Belange der Wasserwirtschaft 

Zum Bebauungsplan: 

 

In dem der Begründung beigefügten geotechnischen Gutachten ist auf 

S. 8 erläutert, dass eine Versickerung des anfallenden Niederschlags-

wassers aufgrund sehr hoher Grundwasserstände nicht möglich ist. Al-

ternativ wird die Entsorgung über den „evtl. vorhandenen Regenwasser-

kanal" in der Bergedorfer Straße (K 28) angesprochen. Ich weise darauf 

hin, dass die K 28 allerdings keinen Regenwasserkanal besitzt. 

Daher müsste ein entsprechend dimensioniertes Regenrückhaltebe-

cken gebaut werden, welches in der bisherigen Planung nicht berück-

sichtigt wird. Die Drosselung in den Alt-Bergedorfer Schiffgraben ist mit 

1 l/s*ha anzusetzen. Da dieses Becken viel Fläche einnehmen wird, 

empfehle ich, die Entwässerungsplanung weiter fortzuführen und zu-

nächst mit mir abzustimmen, um dann diesbezügliche geeignete Fest-

setzungen im Bebauungsplan zu treffen (Ansprechpartner: Herr Gusky, 

Tel. 04791-930 3210, E-Mail nils.gusky@landkreis-osterholz.de). 

Um, wie nebenstehend angeregt, den Belangen der Wasserwirtschaft adä-

quat nachzukommen, wurde eine Entwässerungsplanung bei einem Fach-

büro in Auftrag geben. Dieses empfiehlt im Ergebnis die Verlegung von 

zwei Speicherrigolen, um das anfallende Oberflächenwasser im Plangebiet 

zurückzuhalten. Sodann kann es gedrosselt in die Vorflut in den südlichen 

Grenzgraben abgeleitet werden.  

Speicherrigolen besitzen den Vorteil, dass sie unterirdisch verlegt werden 

und somit platzsparender und gleichzeitig überfahrbar für Fahrzeuge sind. 

Infolge dessen muss keine Fläche für Entwässerungsanlagen freigehalten 

oder in der Planzeichnung festgesetzt werden.  

Diese Ausführungen lassen sich im Kapitel 8.2 „Wasserwirtschaft“ sowie 

ausführlicher im Anhang II der Begründung wiederfinden.  

Der nebenstehenden Anregung wurde somit gefolgt.  

7. Belange der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes 

Zum Bebauungsplan: 

 

Gemäß Altlastenverzeichnis des Landkreises Osterholz sind im Plange-

biet Altablagerungen und Altlasten nicht bekannt. Sollten im Zuge von 

Baumaßnahmen Müllablagerungen, Altablagerungen bzw. Altstandorte 

(kontaminierte Betriebsflächen) oder sonstige Boden- bzw. Grundwas-

serverunreinigungen festgestellt werden, ist der Landkreis Osterholz als 

Untere Bodenschutzbehörde sofort zu benachrichtigen 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Altablagerungen oder Alt-

standorte im Plangebiet bekannt sind. Um dem nebenstehenden Hinweis 

über die Benachrichtigungspflicht beim Landkreis von Verunreinigungen 

bei Baumaßnahmen adäquat zu behandeln, wird folgender Nachrichtliche 

Hinweis in die Planunterlagen aufgenommen:  

 

mailto:thomas.mehrtens@landkreis-osterholz.de
mailto:nils.gusky@landkreis-osterholz.de
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(Ansprechpartner: Herr Harfst, Tel.: 04791-930 3274, E-Mail: 

holger.harfst@landkreis-osterholz.de). 
„5 Altlasten 

Hinweise auf Altablagerungen sind meldepflichtig und unverzüglich der Un-

teren Abfallbehörde anzuzeigen.“ 

8. Hinweise aus Sicht der Genehmigungsbehörde für den Flä-

chennutzungsplan 

Zum Flächennutzungsplan: 

 

Ich weise darauf hin, dass es bei den Verfahrensvermerken für die Ge-

nehmigung des Flächennutzungsplans „Osterholz-Scharmbeck" statt 

„Osterholz" lauten muss. 

Im Rahmen der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes wird der 

nebenstehende Hinweis lediglich zur Kenntnis genommen. 

9. Sonstige Hinweise 

Zum Bebauungsplan: 

 

Ich rege an, die Plankarte des Bebauungsplans mit Nordpfeil, Maßstab 

und einer Übersichtskarte auszustatten, aus der ersichtlich wird, an wel-

cher Stelle des Gemeindegebietes sich die Planung befindet. 

Der nebenstehenden Anregung wird gefolgt und die Planzeichnung um ei-

nen Nordpfeil und einen Maßstabsbalken ergänzt. Eine Übersichtskarte ist 

in der Planzeichnung zur parallel durchgeführten Änderung des Flächen-

nutzungsplanes integriert. 

1.2 EWE NETZ GmbH 

(Stellungnahme vom 02.01.2024) 

 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher 

Belange. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 

Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Stand-

orten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 

überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 

Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder 

technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet oder in unmittel-

barer Nähe dazu Leitungen der EWE NETZ GmbH befinden. Da die EWE 

NETZ GmbH der vorliegenden Stellungnahme keine Leitungspläne beige-

legt hat, wird davon ausgegangen, dass es sich um die regulären Erschlie-

ßungsleitungen der Bestandsgebäude entlang der Straße Hörenberg oder 

der Bergedorfer Straße im Umfeld des Plangebiets handeln muss. Diese 

werden im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung nicht berührt, sodass 

die nebenstehenden Anregungen an dieser Stelle lediglich zur Kenntnis ge-

nommen werden.  

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung un-

serer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der 

Die nebenstehenden Ausführungen zur Anpassung der Anlagen und Er-

schließungsplanung sowie der Wärmeversorgung, werden im Rahmen der 

mailto:holger.harfst@landkreis-osterholz.de
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Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsar-

beiten ergeben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die aner-

kannten Regeln der Technik. 

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Bau-

gebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ pla-

nen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Tele-

kommunikationslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von 

mindestens 2,2 m mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von 

Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforder-

lich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 

5m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit ein-

zubinden. Für einen eventuell später steigenden Leistungsbedarf 

könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungsverlegungen in den Ver-

sorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, dass bei Ihren Pla-

nungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-

gungskonzept umgesetzt werden soll. Die Kosten der Anpassungen 

bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 

tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-

benträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kos-

tentragung vertraglich geregelt. 

vorliegenden Bauleitplanung lediglich zur Kenntnis genommen. Sollte eine 

Anpassung der Leitungen notwendig werden, ist dies Inhalt der nachgela-

gerten Verfahrensebene der Genehmigungsplanung.  

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen 

vorzubringen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die EWE NETZ GmbH keine weite-

ren Bedenken oder Anregungen vorzubringen hat.  

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und 

uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung 

des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, 

denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungslei-

tung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen we-

sentliche Faktoren. 

Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen 

Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden 

Link mit: 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschlies-

sung  

Der nebenstehenden Bitte wird im Rahmen der vorliegenden Bauleitpla-

nung gefolgt und die EWE NETZ GmbH regulär gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

weiter beteiligt. Die Erschließungsplanung hingegen ist Teil der nachgela-

gerten Planungsebene und wird aufgrund dessen an dieser Stelle lediglich 

zur Kenntnis genommen. 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
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In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagen-

bestand ändern. 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Plan-

werkes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und An-

lagenauskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können 

Sie sich jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem 

modernen Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer 

zu berücksichtigenden Anlagen informieren:  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-ab-

rufen  

Die nebenstehende Bitte wird zur Kenntnis genommen. Sie betrifft die 

nachgelagerte Planungsebene und wird aufgrund dessen an dieser Stelle 

lediglich zur Kenntnis genommen. Zudem ist zu betonen, dass eine auf ei-

gene Initiative durchgeführte, durch ein Onlineportal gestützte Leitungsab-

frage, bei deren Anwendung beispielsweise auch Eingabefehler der abfra-

genden Person nicht auszuschließen wären, keinen rechtlich bindenden 

Aufschluss darüber geben kann, ob die Belange des betreffenden TÖB be-

rührt sind oder nicht. Aufgrund dessen werden die nebenstehenden Aus-

führungen lediglich zur Kenntnis genommen. 

Unsere Kontaktdaten haben sich geändert! 

Ab sofort erreichen Sie unsere Fachabteilung für "Träger öffentlicher 

Belange" ausschließlich unter folgender eigenständiger E-Mailadresse: 

ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 

 

Ändern Sie zudem, falls noch nicht geschehen, unsere postalische An-

schrift wie folgt: 

EWE NETZ GmbH 

GE-AS Leitungsrechte 

Cloppenburger Straße 302 

26133 Oldenburg 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Katja 

Mesch unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493155. 

Der nebenstehenden Bitte wird gefolgt und die Adressliste angepasst, so-

dass im folgenden Beteiligungsschritt gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die EWE 

NETZ GmbH mit der nebenstehenden Mailadresse beteiligt wird.  

1.3 IHK, Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-

Raum 

(Stellungnahme vom 05.01.2024) 

 

Vielen Dank für die Beteiligung am o. a. Planverfahren. Zu dem vorge-

legten Planentwurf haben wir keine grundsätzlichen Anregungen oder 

Bedenken vorzutragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der IHK keine grundsätzli-

chen Anregungen oder Bedenken zum Planverfahren vorgetragen werden. 

Wir bitten um weitere Beteiligung. Der Bitte wird im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB regulär gefolgt. 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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1.4 Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor 

(Stellungnahme vom 08.01.2024) 

 

Das Planungsgebiet tangiert unser Verbandsgewässer II. Ordnung (Alt-

Bergedorfer Schiffgraben). Bezugnehmend auf die Punkte 7.7 und 8.2 

des Bebauungsplanes möchten wir darauf hinweisen, dass es hier lt. 

Satzung des Verbandes Beschränkungen bezüglich der Nutzung des 

Grundeigentums gibt. Insbesondere ist ein 5 m breiter Räumstreifen 

ab Böschungsoberkante von jeglicher Bebauung und Bepflanzung frei-

zuhalten. Des Weiteren sollte bei den weiteren Planungen berücksich-

tigt werden, dass bevorzugt an der südlichen Grenze des Planungsge-

bietes eine schwerlasttaugliche Zuwegung von der Bergedorfer Straße 

zu unserem Räumstreifen von mindestens 4 m Breite berücksichtigt 

werden muss. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es 

ist bereits wie angeführt ein 5 m breiter Räumstreifen zwischen dem Ber-

gedorfer Schiffgraben und der geplanten Eingrünung des Plangebietes im 

Bebauungsplan festgesetzt. Die bestehende Zuwegung von der Bergedor-

fer Straße bleibt von der Planung unberührt. Der Räumstreifen ist als 5 m 

breiter Streifen zwischen Baugrenze und Plangebietsgrenze im südlichen 

Bereich des Plangebietes vorhanden, welcher in der Planzeichnung an-

hand eines Geh- und Fahrrechtes im Bestand abgesichert wird. Der Anre-

gung wurde insofern bereits entsprochen.  

Sollte eine gedrosselte Einleitung in den Alt-Bergedorfer Schiffgraben 

erfolgen bitten wir zu beachten, dass die Abflussspende nicht 1 l/(s*ha) 

übersteigt. 

Einen entsprechenden Satzungs- und Kartenauszug haben wir diesem 

Schreiben beigefügt. Wir bitten dies bei der weiteren Planung zu berück-

sichtigen. 

Der nebenstehenden Bitte wird dahingehend gefolgt, dass im Rahmen der 

vorliegenden Bauleitplanung eine Entwässerungsplanung bei einem Fach-

büro in Auftrag gegeben wurde. Dieses empfiehlt die Anlage von zwei un-

terirdischen Speicherrigolen, die sodann das anfallende Oberflächenwas-

ser gedrosselt an die Vorflut im südlichen Grenzgraben ableiten. Von dort 

aus kann es erst in den Alt-Bergedorfer Schiffgraben (Verbandgewässer II. 

Ordnung) gelangen. Konkrete Regelungen hierzu werden auf der dem Bau-

leitplanverfahren nachgeordneten Genehmigungsebene zu treffen sein.  

§ 6 

Beschränkungen des Grundeigentums und besondere Pflichten 

der Mitglieder 

 

(1) Ufergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet werden, dass die 

Unterhaltung der Verbandsgewässer nicht beeinträchtigt wird und 

an diesen kein Schaden entsteht. 

(2) Längs der Verbandsgewässer besteht ein beidseitiger Schutz-

streifen von 1,0 m Breite, gemessen von der oberen Böschungs-

kante. Die Schutzstreifen dürfen nicht beackert werden. 

(3) Die Besitzer der zum Verband gehörenden und an Verbandsge-

wässern oder -deichen liegenden und als Weide genutzten 

Grundstücke sind verpflichtet, Einfriedigungen zu erstellen und 

Der nebenstehende Auszug aus der Satzung des Gewässer- und Land-

schaftspflegeverband Teufelsmoor wird mit Verweis auf die oben angeführ-

ten Erläuterungen zur Kenntnis genommen.  
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ordnungsgemäß (viehkehrend) zu unterhalten. Die Einfriedigun-

gen müssen mindestens 1,0 m von der oberen Böschungskante 

der Gewässer bzw. des Deichfußes entfernt und dürfen nicht hö-

her als 1,10 m sein. 

(4) Längs der Verbandsgewässer muss der seitliche Bereich (Räum-

streifen) von 5,0 m beidseits befahrbar bleiben und auch bei be-

stellten Flächen ohne Anspruch auf Entschädigung zu befahren 

sein. Dieses gilt z.B. für den Anbau von mehrjährigen Früchten, 

innerhalb von Bebauungsgebieten, bei einzelnen Bauwerken, für 

Einfriedigungen über 1,10 m Höhe und für Bepflanzung mit Bäu-

men, Sträuchern und dergleichen. Quer zum Fahrstreifen verlau-

fende Einfriedigungen müssen in Gewässernähe eine mindes-

tens 4,0 m breite Durchfahrtmöglichkeit aufweisen. Anlagen in-

nerhalb des Räumstreifens sind auf Anordnung zu entfernen, so-

fern keine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. 

(5) Seitengräben müssen auf mindestens 5,0 m Fahrbreite an der 

Einmündung zum Verbandsgewässer verrohrt sein. Die Verroh-

rungen erfordern regelmäßig eine wasserrechtliche Genehmi-

gung. 

(6) Die Anlage von Viehtränken in und an den Gewässern des Ver-

bandes ist nicht gestattet. 

(7) Grundstücke an Verbandsgewässern oder -deichen dürfen 

grundsätzlich nicht näher als 5,0 m bis an den Schutzstreifen des 

Gewässers nach Absatz 2 oder den Deich heran bebaut werden. 

(8) Jegliche Baumaßnahmen an den Verbandsanlagen bedürfen der 

vorherigen Zustimmung des Verbandes. 

(9) Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Vorschrift kann der 

Vorstand in begründeten Fällen zulassen. 

(WVG § 33, Abs. 2) 
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 Der nebenstehende Lageplan wird zur Kenntnis genommen. Der darge-

stellte Alt-Bergedorfer-Schiffgraben ist Teil der Planzeichnung und als 

Wasserfläche langfristig festgesetzt. 
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1.5 LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen Regionaldirektion Hameln – Hannover – 

Kampfmittelbeseitigungsdienst 

(Stellungnahme vom 15.01.2024) 

 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezer-

nat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Be-

lange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen 

hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme 

ergeht kostenfrei. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrener-

forschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Ge-

meinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen 

der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkun-

dung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegs-

einwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildaus-

wertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken 

der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwer-

ten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches 

Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nieder-

sächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden 

kostenpflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit 

beim KBD ca. 26 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne 

zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn er-

fahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen 

eine rechtzeitige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt 

werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung 

unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, 

die Sie über folgenden Link abrufen können: https://lgln-

Die nebenstehenden allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
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kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmit-

telbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html  

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung 

Betreff: Worpswede, 26. F-Planänderung und B-Plan Nr. 101 "Feu-

erwehrgerätehaus/Bauhof" 

Antragsteller: Instara 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Nieder-

sachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunter-

lage): 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Empfehlung: Luftbildauswertung 

Fläche A 

Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht 

vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung:  Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 

Sondierung:  Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung:  Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung:  Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmit-

tel. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

des LGLN eine Luftbildauswertung im Plangebiet empfiehlt. Zudem wird zur 

Kenntnis genommen, dass Luftbilder vorliegenden, diese jedoch weder 

vollständig ausgewertet wurden und weder eine Sondierung noch Räu-

mung der Fläche vorgenommen wurde. 

Um darauf schon auf der vorliegenden Ebene der Bauleitplanung aufmerk-

sam zu machen, wird ein entsprechender Nachrichtlicher Hinweis in die 

Planunterlagen aufgenommen:  

„6. Militärische Altlasten 

Für das Plangebiet wurde keine Luftbildauswertung zur militärischen Altlas-

tenerkundung durchgeführt. 

Sollten bei den anstehenden Erdarbeiten Kampfmittel, wie z. B. Granaten, 

Panzerfäuste oder Minen, gefunden werden, ist umgehend die zuständige 

Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst zu benachrichtigen.“ 

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 

Fläche B 

Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden voll-

ständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung:  Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird 

keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

des LGLN für die Fläche B, welche im ganz südwestlichen Bereich des 

Plangebiets liegt, keinen Handlungsbedarf sieht.  

https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
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Sondierung:  Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung:  Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung:  Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. 

Hinweise:  

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurf-

kampfmittel überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmit-

tel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden wer-

den, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienst-

stelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des 

Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN. 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie be-

treffen die nachgelagerte Planungsebene und werden aufgrund dessen an 

dieser Stelle lediglich zur Kenntnis genommen. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur 

Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angele-

genheit zu. 

Der nebenstehenden Bitte wird gefolgt und der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst des LGLN für den nachfolgenden Beteiligungsschritt aus der Adress-

liste entfernt.  
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 Der nebenstehende Lageplan wird zur Kenntnis genommen.  
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1.6 Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Rotenburg 

(Stellungnahme vom 17.01.2024) 

 

Zur vorliegenden Bauleitplanung nehme ich aus Sicht der von den Nie-

dersächsischen Landesforsten zu vertretenden öffentlichen Waldbe-

lange wie folgt Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Wie in den Unterlagen aufgeführt, befindet sich nordwestlich des Pla-

nungsgebietes eine Waldfläche im Sinne des § 2 NWaIdLG. Westlich 

des Plangebietes befindet sich eine weitere Fläche, welche mit Wald-

bäumen bestanden ist. Diese wurde in einem gemeinsamen Ortstermin 

mit der Unteren Waldbehörde des Landkreises Osterholz am 

16.01.2024 in Augenschein genommen. Die Waldeigenschaft ist auch 

für diese Fläche eindeutig gegeben. 

Die nebenstehenden Ausführungen sind korrekt wiedergegeben und wer-

den so zur Kenntnis genommen. 

In den Planungsunterlagen wird aufgeführt, dass der nordwestlich gele-

gene Waldbereich in ca. 20 m Entfernung befindet, eine weitergehende 

Auseinandersetzung mit den Waldbelangen ist nicht ersichtlich. 

Die Abarbeitung der Waldbelange ist aufgrund der vor Ort festgestellten 

Waldeigenschaft der westlich liegenden Fläche zu ergänzen, ein Min-

destabstand von 30 m zwischen den Waldrändern und der geplanten 

Bebauung wird als gegeben und ausreichend angesehen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Um 

die Waldbelange adäquater zu behandeln, wird ein erläuterndes Kapitel 8.5 

„Forstwirtschaft“ in die Planunterlagen 

aufgenommen. In dem Kapitel wird so-

dann dargelegt, dass ein Sicherheits-

abstand von etwa 30 m zwischen der 

Baugrenze für Hochbauten und tat-

sächlichem Gehölzstandort eingehal-

ten werden kann. Dies beweist die ne-

benstehende Abbildung. Das georefe-

renzierte Orthofoto wurde dazu unter 

die Planzeichnung gelegt und der ge-

forderte Abstand von 30 m zwischen 

Baugrenze und tatsächlichem Gehölz-

standort eingeblendet. Es ist zu sehen, 

dass die Baugrenze den geforderten 

Mindestabstand, bis auf ein Einzelge-

hölz, zur Baugrenze einhält und somit 

kein Konfliktpotenzial zwischen der 

vorliegenden Bauleitplanung und dem 

Waldbestand besteht.  
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Aufgrund dessen kann die nebenstehende Anregung zur Kenntnis genom-

men werden. 

Aufgrund des die beiden Flurstücke trennenden Grabens (und damit na-

türliche Barriere für wechselndes Wild) wird für die Eingrünung der Flä-

che angeregt eine Einzäunung des Geländes (sofern überhaupt erfor-

derlich) auf der Innenseite der Eingrünung vorzunehmen, um so dem 

Wild weiterhin die Möglichkeit zu geben entlang des Grabens zu wech-

seln und das zum nördlich liegenden Wohngebäude liegende Feldge-

hölz uneingeschränkt zu nutzen. Zudem wird so vermehrt auftretende 

Wildunfällen entgegengewirkt, da weiterhin ausreichende Wechselmög-

lichkeiten gegeben wären. 

Es ist bereits in westlicher Richtung zwischen Wald und zukünftiger Bebau-

ung eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern von 5 m 

entlang des Grabens vorgesehen. Sie dient der Trennung der zukünftigen 

Nutzung und der angrenzenden Graben- und Gehölzstrukturen. Eine Ein-

zäunung des Plangebiets betrifft die nachgelagerte Planungsebene, so-

dass sie im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung lediglich zur Kenntnis 

genommen wird.  

 

Die nebenstehende Abbildung wird zur Kenntnis genommen.  

Im vorliegenden Vorentwurf ist die Abarbeitung der Waldbelange unvoll-

ständig und bedarf der Ergänzung um die westlich liegende Fläche 

Der nebenstehenden Anregung wird gefolgt und die oben bereits dargeleg-

ten Ausführungen in das Kapitel 8.5 „Forstwirtschaft“ in der Begründung 

ergänzt. 
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sowie einer Auseinandersetzung mit den Abständen gemäß Raumord-

nungsprogramm des Landkreises Osterholz. 

Diese Stellungnahme ist mit dem LWK Forstamt Nordheide - Heidmark 

gemäß § 5 (3) NWaIdLG abgestimmt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

1.7 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

(Stellungnahme vom 15.01.2024) 

 

Nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir aus Sicht des Trägers 

öffentlicher Belange „Landwirtschaft" im Folgenden Stellung. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sowie eines 

Bauhofes. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 

Planungsanlass ist korrekt wiedergegeben. 

Grundsätzlich wird seitens der Landwirtschaft jeder Entzug von landwirt-

schaftlich genutzter Fläche für eine außerlandwirtschaftliche Nutzung 

kritisch gesehen. Dies gilt insbesondere, wenn die Flächen entspre-

chend dem aktuellen Flächennutzungsplan derzeit als Flächen für die 

Landwirtschaft ausgewiesen sind.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen jeden Flächenentzug der Landwirtschaft kritisch sieht. Im Kapitel 6 

„Planungsanlass/ Planungsziel“ wird dargelegt, wie es zur Standortwahl für 

die vorliegende Bauleitplanung kam. Die Bauleitplanung bereitet eine als 

notwendig eingeordnete, bauliche Maßnahme, die die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung gewährleistet und dabei den modernen Ansprüchen gerecht 

werden muss, vor. Der Standort wurde ausgewählt, weil er:  

• möglichst keine Konflikte mit angrenzenden (schutzbedürftigen) 

Nutzungen verursacht, 

• nahe dem Hauptort gelegen ist, um bei Einsätzen schnell erreich-

bar zu sein, 

• eine gute verkehrliche Erschließung aufweist, so dass bei Alarmen 

ein konfliktfreies und schnelles Ausrücken erfolgen kann, 

• eine ausreichend große Fläche aufweist, um auch spätere Erwei-

terungen zu ermöglichen und somit eine langfristige Lösung zu bie-

ten sowie  

• eine möglichst geringe ökologische Empfindlichkeit aufweist. 

Wie im Kapitel 8.4 „Landwirtschaft“ dargelegt wird, gibt die Gemeinde den 

Belangen der Einrichtungen zur Herstellung öffentlicher Sicherheit und 

Ordnung, für die keine Standorte außerhalb von landwirtschaftlichen Nutz-

flächen zur Verfügung stehen, den Vorrang gegenüber den Belangen der 

Landwirtschaft. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden somit zur Kenntnis genommen. 

Vor diesem Hintergrund besteht aus allgemeiner landwirtschaftlicher 

Sicht ein besonderer Anspruch an die Planung zur abwägungsbeachtli-

chen Berücksichtigung der bauplanungsrechtlichen Bodenschutzklau-

sel sowie der Umwidmungssperrklausel (§ 1a (2) BauGB). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Landwirtschaftskammer einen 

besonderen Anspruch an die bauplanungsrechtliche Bodenschutzklausel 

sowie der Umwidmungsklausel im vorliegenden Planfall beipflichtet. Die in 

Rede stehende Klausel gemäß § 1a (2) BauGB ist bereits im Rahmen des 

Umweltberichtes berücksichtigt, der zur Entwurfsfassung in die Begrün-

dung eingearbeitet wird.  

Im vorliegenden Planfall wird tatsächlich landwirtschaftlich genutzte Fläche 

zu Lasten einer Fläche für den Gemeinbedarf umgewidmet. Es ist aber 

auch zu betonen, dass von der Fläche für den Gemeinbedarf ein Anteil als 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern vorgesehen ist und 

somit nicht nur vorhandene Strukturen geschützt, sondern darüber hinaus 

auch Bodenaufwertung in den Randbereichen stattfindet.  

Wie oben bereits dargelegt und wie es sich im Verfahrensverlauf darstellt 

hat und im Kapitel 6 „Planaufstellung“ dargelegt ist, stellt die vorliegende 

Landwirtschaftsfläche den alternativlosen Standort für die geplanten Nut-

zungen dar, damit die Gemeinde Worpswede langfristig ihrer gesetzlich 

vorgegebenen Pflicht der adäquaten Notfall- und Katastrophenvorsorge 

nachkommen kann. Ein entsprechender Absatz wird in das Kapitel 6 „Pla-

nungsanlass / Planungsziele“ ergänzt.  

In Bereichen mit landwirtschaftlich geprägtem Gebietscharakter werden 

zeitweilig landwirtschaftliche Emissionen einwirken. Wir begrüßen da-

her den Hinweis, dass ortsüblich auftretende landwirtschaftliche Immis-

sionen (z. B. durch Gülleausbringung, Silagelagerung und Transport, 

Pflanzenschutzmittelapplikationen), die im Rahmen der ordnungsgemä-

ßen Landbewirtschaftung von den angrenzenden landwirtschaftlichen 

Nutzflächen und Betrieben ausgehen können, mit Hinweis auf das ge-

genseitige Rücksichtnahmegebot, zu tolerieren sind. Dies gilt ebenso 

für Geräuschimmissionen im Rahmen der Bewirtschaftung der Betriebs-

stätten und den bewirtschafteten Flächen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden dankend zur Kenntnis genom-

men und der Hinweis auf potenziell auftretende Schallemissionen ergänzt.  

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass angrenzende landwirt-

schaftliche Nutzflächen und Betriebe in ihrer Wirtschaftsführung nicht 

beeinträchtigt werden dürfen. Es ist vor allem darauf zu achten, dass die 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und dahinge-

hend gefolgt, dass er verdeutlichend in das Kapitel 8.4 „Landwirtschaft“ auf-

genommen wird. 
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Erreichbarkeit und Nutzbarkeit angrenzender landwirtschaftlicher Flä-

chen gewährleistet bleibt. 

Für den gesamten Planungsbereich gehen wir davon aus, dass die not-

wendigen Ausgleichs- und Kompensationsflächen im Sinne des Gebo-

tes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden bereitgestellt wer-

den, um so den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu minimieren. 

Diesbezüglich weisen wir auch auf § 1a (3) BauGB hin, dass im Sinne 

des § 15 (3) BNatSchG Rücksicht auf agrarstrukturelle Belange bei der 

Planung von Kompensationsmaßnahmen genommen werden soll. Wir 

bitten Sie im Rahmen der Kompensationsplanung eine außerlandwirt-

schaftliche Flächeninanspruchnahme vorzuziehen und dabei die Um-

setzbarkeit folgender Maßnahmen zu prüfen: 

• Entsiegelung von Wegen in öffentlichem Eigentum 

• ökologischer Waldumbau 

• Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen 

• Maßnahmen durch linienhafte Landschaftselemente 

• Maßnahmen an Gewässern 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Darlegung der Kompensationsmaßnahmen ist Teil des Umweltberichtes, 

welcher auf Basis der im vorliegenden frühzeitigen Beteiligungsschritts ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen erarbeitet wird.  

Es ist die Bestrebung der Gemeinde, die vorhandenen Platzressourcen op-

timal für die vorgesehene Planung nutzen zu können. Der Großteil des 

durch die Planung entstandenen Kompensationsbedarfs wird extern auf ei-

ner nicht landwirtschaftlich genutzten Fläche ausgeglichen. Die externe 

Kompensation erfolgt auf der Fläche des Kompensationsflächenpools „Hol-

zurburger Moor“ bei Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven), der durch die 

Niedersächsischen Landesforsten betrieben wird. Die Kompensation des 

Schutzguts Boden erfolgt hierbei durch die Umwandlung von fehlbestock-

ten Nadelholzbeständen in naturnahe Moor- und Bruchwälder.  

Die interne Kompensation erfolgt durch die Entwicklung einer 5 m breiten 

Strauch-Baumhecke im Norden und Westen des Plangebiets. Die zur inter-

nen Kompensation vorgesehenen Bereiche (1.335 m²) wurden bisher als 

Intensivgrünland genutzt. Ein Verzicht auf die Entwicklung der Strauch-

Baumhecke ist nicht zielführend, da sie neben der Kompensation von Ein-

griffen in die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden und Fläche einer 

landschaftsbildgerechten Eingrünung des Plangebiets dient. 

Für die vorliegende Bauleitplanung wurden die Umsetzbarkeit der neben-

stehenden Maßnahmen zur Nutzung außerlandwirtschaflicher Flächen zur 

Kompensation geprüft, mit dem Ergebnis, dass die derzeitig vorgesehene 

Kompensation den nebenstehenden Maßnahmen am besten entspricht.  

Infolge dessen werden die nebenstehenden Ausführungen zum sparsamen 

Flächenumgang zur Kenntnis genommen.   

1.8 Deutsche Telekom Technik GmbH 

(Stellungnahme vom 30.01.2024) 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-

nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken. Bei Planänderun-

gen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Deutsche Telekom Technik 

GmbH keine Bedenken gegenüber der vorliegenden Planung äußert. Sie 

wird regulär im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 Abs. 2 weiterhin beteiligt.  

1.9 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 

Geschäftsbereich Verden 

(Stellungnahme vom 31.1.2024) 

 

Von der Aufstellung der o. g. Planvorhaben habe ich Kenntnis genom-

men. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen meiner Zuständigkeit bestehen gegen die o. g. Planvorha-

ben keine Bedenken, wenn evtl. Schutzmaßnahmen gegen die vom 

Landesstraßenverkehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der 

Straßenbauverwaltung erfolgen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine schallschutztechnischen 

Maßnahmen im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung vorgesehen. 

Aufgrund der räumlichen Entfernung von über 900 m zur nächstgelegenen 

Landesstraße können keine negativen Beeinflussungen erkannt werden.  

Die eingereichten Unterlagen habe ich digital zu meinen Akten genom-

men. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Im Falle der Rechtskrafterlangung bitte ich um Übersendung einer digi-

talen Ausfertigung mit eingetragenen Verfahrensvermerken. 

Der nebenstehenden Bitte wird nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften 

zum Baugesetzbuch (VV-BauGB), Ziffer 38, entsprochen. 
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Der nebenstehende Lageplan wird zur Kenntnis genommen.  

1.10 HKW, Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

(Stellungnahme vom 06.02.2024) 

 

Ihr Schreiben zum genannten Vorhaben ist bei uns eingegangen. Die 

Planunterlagen wurden in unserem Hause geprüft. Aus handwerklicher 

Sicht bestehen derzeit unter Berücksichtigung der uns vorgelegten Un-

terlagen keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der HWK keine Bedenken 

gegenüber der vorliegenden Planung bestehen. 

*** Bitte beteiligen Sie uns zukünftig im Rahmen der TÖB Beteiligung 

unter der E-Mailadresse: bauleitplanung@hwk-bls.de. Danke! *** 

Der nebenstehenden Bitte wurde bereits entsprochen und die HWK anhand 

der nebenstehenden Mailadresse beteiligt. 

1.11 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

(Stellungnahme vom 06.02.2024, Stellungnahme Nr.: 501328630) 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 18.12.2023.  
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Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 

GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände 

geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikati-

onsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-

munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone Deutschland GmbH 

keine Einwände gegen die Planung geltend macht und auch keine Neuver-

legung von Anlagen im Plangebiet vorsieht.  

1.12 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

(Stellungnahme vom 06.02.2024, Stellungnahme Nr.: S01328631) 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 18.12.2023.  

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-

keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage 

zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem 

Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenan-

frage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 

• Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH eine allgemeine Ausbauentscheidung im Plangebiet betrifft. Eine 

potenzielle Ausbauentscheidung betrifft sodann die nachgelagerte Pla-

nungsebene der Genehmigungsplanung, sodass die Anregung auf der vor-

liegenden Planungsebene lediglich zur Kenntnis genommen wird.  

1.13 LBEG, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(Stellungnahme vom 06.02.2024) 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum 

o.g. Vorhaben folgende Hinweise:  
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Boden  

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert 

in Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fo-

kussiert dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkun-

gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-

funktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 

BBodSchG). Mit Grund und Boden ist gemäß §1 a BauGB sparsam und 

schonend umzugehen und flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten 

diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen 

wird in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie eine reduzierte 

Flächeninanspruchnahme von unter 4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. 

Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neuversiegelung von Böden 

landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag zu 

reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Diese Ziel-

setzung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus 

ergibt sich der Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Res-

sourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung. 

Die nebenstehenden, allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut 

Boden in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 

1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Boden-

funktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz 

(vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. 

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir 

unsere Bodenkarte i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswer-

tungskarten — u.a. zu Suchräumen für schutzwürdige Böden und zu 

Empfindlichkeiten der Böden. Sofern genauere Informationen zu den 

Böden im Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezogen wer-

den. 

Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegen-

über Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Bo-

denfunktionen durch Bodenverdichtung" auf dem NIBIS® Kartenserver). 

Verdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden — zum 

Schutz und zur Minderung der Beeinträchtigungen des Bodens. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie 

werden im Rahmen des Umweltberichtes behandelt, der in den Entwurfs-

fassung der Planunterlagen enthalten ist. Das LBEG bekommt ihn im fol-

genden Beteiligungsschritt erneut vorgelegt und kann sodann eine Stel-

lungnahme dazu abgeben.  
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Durch die Planung werden kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für 

den Klimaschutz beansprucht. Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten 

sollen entsprechend dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 

3.1.1, 06) in ihrer Funktion als natürliche Speicher für klimarelevante 

Stoffe erhalten werden. Die Daten können auf dem NIBIS® Kartenser-

ver eingesehen werden. 

Zur Unterstützung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der 

Empfindlichkeiten von Böden stellt das LBEG über den NIBIS® Karten-

server bodenkundliche Netzdiagramme bereit, die in der Planung ver-

wendet werden können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hin-

weise zur Anwendung finden Sie in Geofakten 40. 

s.o. 

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Bo-

denfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur 

Verbesserung der Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsie-

gelung, Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend emp-

fehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und 

Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen ent-

sprechen. Wir weisen in diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung 

Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspra-

xis hin. 

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht 

mehrere Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beein-

trächtigungen des Schutzguts bedenken und — wenn möglich — in Aus-

schreibungen bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. Besonders 

schutzwürdige oder empfindliche Bereiche sollten wenn möglich von ei-

ner Bebauung ausgenommen werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten 

sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bo-

denschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 

Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Ver-

wertung von Bodenmaterial). Der Geobericht 28 Bodenschutz beim 

Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hin-

weise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen 

sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in Ge-

ofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Pla-

nungspraxis zu finden. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Darlegung der Kompensationsmaßnahmen ist Teil des Umweltberichtes, 

welcher auf Basis der im vorliegenden frühzeitigen Beteiligungsschritts ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen erarbeitet wird.  

Es ist die Bestrebung der Gemeinde, die vorhandenen Platzressourcen op-

timal für die vorgesehene Planung nutzen zu können. Der Großteil des 

durch die Planung entstandenen Kompensationsbedarfs wird extern auf ei-

ner nicht landwirtschaftlich genutzten Fläche ausgeglichen. Die externe 

Kompensation erfolgt auf der Fläche des Kompensationsflächenpools „Hol-

zurburger Moor“ bei Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven), der durch die 

Niedersächsischen Landesforsten betrieben wird. Die Kompensation des 

Schutzguts Boden erfolgt hierbei durch die Umwandlung von fehlbestock-

ten Nadelholzbeständen in naturnahe Moor- und Bruchwälder. Es findet 

also eine Art „Flächen-Recycling“ bzw. Renaturierung fehlbestockter Wald-

flächen im sinnvollen Zusammenhang statt. 

Die interne Kompensation erfolgt durch die Entwicklung einer 5 m breiten 

Strauch-Baumhecke im Norden und Westen des Plangebiets. Die zur inter-

nen Kompensation vorgesehenen Bereiche (1.335 m²) wurden bisher als 

Intensivgrünland genutzt. Ein Verzicht auf die Entwicklung der Strauch-

Baumhecke ist nicht zielführend, da sie neben der Kompensation von Ein-

griffen in die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden und Fläche einer 

landschaftsbildgerechten Eingrünung des Plangebiets dient. 
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Für die vorliegende Bauleitplanung wurden die Umsetzbarkeit der neben-

stehenden Maßnahmen zur Nutzung außerlandwirtschaflicher Flächen, zur 

Entsiegelung oder Wiedervernässung o.ä. zur Kompensation geprüft, mit 

dem Ergebnis, dass die derzeitig vorgesehene Kompensation den notwen-

digen Maßnahmen am besten entspricht. 

Infolge dessen werden die nebenstehenden Ausführungen zum sparsamen 

Flächenumgang zur Kenntnis genommen.   

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen  

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen erd-

verlegte Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen. Bei diesen 

Leitungen sind Schutzstreifen zu beachten, die von jeglicher Bebauung 

und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten sind. Bitte be-

teiligen Sie den aktuellen Leitungsbetreiber direkt am Verfahren, damit 

ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen (genauer Leitungsverlauf, 

Breite des Schutzstreifens etc.) eingeleitet werden können. Der Lei-

tungsbetreiber kann sich ändern, ohne dass es eine gesetzliche Mittei-

lungspflicht gegenüber dem LBEG gibt. Wenn Ihnen aktuelle Informati-

onen zum Betreiber bekannt sind, melden Sie diese bitte an Leitungs-

kataster@lbeg.niedersachsen.de. Weitere Informationen erhalten Sie 

hier. Die beim LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Leitungen 

entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

EWE NETZ GmbH wurde im Rahmen der vorliegenden frühzeitigen Betei-

ligung gem. § 4 Abs. 1 am Planverfahren beteiligt. Sie äußerte, dass Lei-

tungen im oder in der Nähe des Plangebiets vorhanden sind, jedoch nicht 

konkret betroffen sind. Da sie keine Lagepläne mitgeschickt hat, wird davon 

ausgegangen, dass es sich um die Hausanschlüsse der Bestandsgebäude 

im Umfeld des Plangebiets handelt. Aufgrund dessen werden die Hinweise 

lediglich zur Kenntnis genommen. 

Objekt-

name 

Betreiber Leitungstyp Leitungssta-

tus 

HD_PN

16 

EWE NETZ 

GmbH 

Gashochdruck-

leitung 

betriebsbereit 

/ in Betrieb 
 

 

Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen früherer 

Planungsverfahren durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Ver-

änderung des Leitungsverlaufs erfolgte, ist die Erfordernis einer erneu-

ten Beteiligung der genannten Unternehmen durch die verfahrensfüh-

rende Behörde abzuwägen. 
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Hinweise  

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-

sen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen 

am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-

dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 

Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 

die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 

1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 

Fassungen erfolgen. 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wurde be-

reits ein Geotechnischer Bericht im Rahmen des vorliegenden Planverfah-

rens erarbeitet. Er gibt bereits präzise Aussagen zur Bodenbeschaffenheit. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 

weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LBEG keine weiteren Hinweise 

oder Anregungen vorzutragen hat.  

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-

über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 

berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des ak-

tuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist we-

der als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 

Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 

Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaub-

nisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

Die nebenstehenden Ausführungen zur Konfliktvermeidung werden zur 

Kenntnis genommen.  

1.14 KNV, Koordinationsstelle für Naturschutzfachliche Verbandsbeteili-

gung 

(Stellungnahme vom 06.02.2024) 

 

Die angeschlossenen Verbände sehen das Vorhaben in diesem Plan-

gebiet aufgrund der Hochmoortorfschicht sehr kritisch. Dennoch erhe-

ben wir keine grundsätzlichen Einwände, da wir der Notwendigkeit nach 

dem Bau eines Feuerwehrgerätehauses folgen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die KNV den Standort aufgrund des 

anstehenden Bodens kritisch sieht und gleichzeitig keine Einwände gegen 

die Planung erhebt, da sie die Notwendigkeit zum Bau eines Feuerwehrge-

rätehauses anerkennt. 

Wir erwarten aufgrund des hohen Grundwasserstands im Plangebiet, 

dass es Maßnahmen braucht um einen geeigneten Baugrund herzustel-

len. Wir raten aus Gründen des Klima- und Bodenschutzes davon ab, 

die Torfschicht noch tiefer zu entwässern oder auszukoffern. Eine Pla-

nung mit Bodenauftrag sollte geprüft und die verschiedenen Möglichkei-

ten im Hinblick auf die besonderen Bodenbedingungen gut und 

Der nebenstehenden Anregung wird gefolgt. Aufgrund des im Bodengut-

achten (s. Anhang I der Begründung) erbrachten Nachweises, dass tat-

sächlich Torfschichten im Plangebiet vorhanden sind, diese allerdings nicht 

flächendeckend und lediglich von geringer Mächtigkeit vorhanden sind, 

wurde ein Fachbüro beauftragt, ein Entwässerungskonzept zu erstellen (s. 

Anhang II der Begründung). Es empfiehlt die Anlage von zwei 
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nachvollziehbar abgewogen werden. Bodenauftragungen > 10 cm un-

terliegen im Landkreis Osterholz der Eingriffsregelung, auch wenn die 

betroffene Fläche nicht versiegelt wird. 

Wie aus der Begründung hervorgeht, ist wegen des hohen Wasserstan-

des eine Versickerung im Plangebiet nicht möglich. Stattdessen regen 

wir an, die Entwässerung des Regenwassers über ein Regenrückhalte-

System, beispielsweise Mulden und Schilfbeete, zu gestalten, welches 

dann in den Graben mündet. Das Entwässerungssystem sollte Filter für 

Öl und Reifenabrieb enthalten. 

unterirdischen Speicherrigolen im Plangebiet. So kann das anfallende 

Oberflächenwasser im Plangebiet zurückgehalten und dann gedrosselt in 

die Vorflut in den südlichen Grenzgraben abgeleitet werden.  

Speicherrigolen besitzen den Vorteil, dass sie unterirdisch verlegt werden 

und somit platzsparender und gleichzeitig überfahrbar für Fahrzeuge sind. 

Sie Infolge dessen muss keine Fläche für Entwässerungsanlagen freige-

halten oder in der Planzeichnung festgesetzt werden. Darüber hinaus ist 

die Zuleitung der Rigole mit Schächten und Schlammfängen versehen, so-

dass keine Fremdstoffe in die Rigole und somit dem südlichen Grenzgra-

ben gelangen können.  

Weitere Ausführungen zur beispielhaften Entwässerung des Plangebiet 

sind im Kapitel 8.2 „Wasserwirtschaft“ dargelegt und tiefreichende Ausfüh-

rungen sind im Anhang II der Begründung wiederzufinden. 

Die angeschlossenen Verbände regen einen besonderen Schwerpunkt 

auf eine angemessene Eingrünung des Plangebiets für die weitere Pla-

nung an. Für das Orts- und Landschaftsbild sowie die Lage im Land-

schaftsschutzgebiet sollte in der weiteren Planung auch eine Eingrü-

nung nach Süden berücksichtig werden. Über Gehölzpflanzungen hin-

aus regen wir an, zusätzlich eine Fassadenbegrünung in Betracht zu 

ziehen. Weiterhin wären Möglichkeiten der Berücksichtigung von Fle-

dermausquartieren und Schleiereulennistmöglichkeiten zu prüfen. 

Der nebenstehenden Anregung wird nicht gefolgt und von einem Pflanz-

streifen an der südlichen Plangebietsgrenze abgesehen. Dies begründet 

die Gemeinde damit, dass das Plangebiet zur offenen Landschaft in dieser 

Richtung bereits durch Wohnbebauung abgegrenzt ist. Sowohl westlich an 

der Bergedorfer Straße (K 28) als auch südlich am Bergedorfer Kirchdamm 

sind Hochbauten mit bis zu zwei Vollgeschossen vorzufinden, die durch 

teilweise sehr alte und hoch gewachsene Gehölzstrukturen eingegrünt 

sind. Zudem wird der Gemeinde als ebenfalls planumsetzende Instanz zu-

gesprochen, ausschließlich Bauvorhaben im Sinne der Bevölkerung als 

auch der Umwelt und des Landschaftsbildes zu realisieren. 

Ausgestaltungen an den Gebäuden, wie beispielsweise eine Fassadenbe-

grünung, werden nicht auf Ebene der Bauleitplanung festgesetzt, sondern 

sind Inhalt der nachfolgenden Genehmigungsplanung. Die Bauleitplanung 

schließt derartige Ausgestaltungen der Fassadengestaltung grundsätzlich 

nicht aus.  

Nassgrünland auf entwässertem Hochmoor kann potentiell geschützte 

Biotoptypen enthalten. Vor diesem Hintergrund ist eine Biotoptypen-

Kartierung notwendig, aus der mögliche schutzrechtlich relevante Ein-

griffe und die entsprechend nötigen Kompensationsmaßnahmen abge-

leitet werden. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die 

Fläche auch Nahrungshabitat für den Weißstorch ist. 

Dem nebenstehenden Hinweis wurde gefolgt und eine Kartierung der Bio-

toptypen durch eine Fachperson durchgeführt und durch die UNB des 

Landkreises vor Ort überprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine ge-

schützten Biotope im Plangebiet vorliegen. Die Darstellung der Ergebnisse 

der Kartierung sind Inhalt des Kapitels 11 „Umweltbericht“ und werden bild-

lich in der Biotoptypenkartierung im Anhang III der Begründung beigefügt.  
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Wir bitten auch zu prüfen, ob die Einrichtung der Zufahrt zur K10 so 

gestaltet werden kann, dass mindestens die große Eiche ganz im Süd-

westen des Plangebiets erhalten bleibt. 

Der nebenstehenden Bitte kann nicht entsprochen werden. Zur Zufahrt aus 

südwestlicher Richtung auf das Plangebiet ist die Verrohrung des Grabens 

bzw. die Errichtung einer Brücke notwendig. Aufgrund des massiven Hö-

henunterschieds zwischen der Kreisstraße 10 und dem Plangebiet sowie 

dem vorhandenen Graben und dem massiven Kronentraufbereich, ist es 

nicht möglich, das in Rede stehende Gehölz langfristig zu sichern. Der Ver-

lust des Gehölzes wird entsprechend ausgeglichen, was im Kapitel 11 „Um-

weltbericht“ dargelegt wird.  

Bei einer GRZ von 0,8 sollte zudem festgesetzt werden, dass keine Ne-

benanlagen zulässig sind. 

Der nebenstehenden Anregung wird nicht gefolgt. Die Grundflächenzahl 

von 0,8 bildet bereits das städtebauliche Maximum ab, sodass bei einer 

Versiegelung von 80 % der Fläche von einer „Kappungsgrenze“ die Rede 

ist, über die keine Bebauung hinaus mehr zulässig ist. Es wird der Ge-

meinde als ebenfalls planumsetzende Instanz zugeschrieben, dass sie ver-

antwortungsvoll und im Sinne der Bevölkerung sowie der Umwelt und dies-

bezüglich ebenso dem Boden Bauvorhaben umsetzt. Zudem müssen diese 

ohnehin vorher von der Genehmigungsbehörde des Landkreises freigege-

ben werden.  

2. ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGER*INNEN 
 

2.1 Einwender*in 1 

(Stellungnahme vom 10.11.2023) 
 

Mit diesem Schreiben nehmen wir Bezug auf die, auf der Internetseite 

der Gemeinde Worpswede einzusehenden, Unterlagen zum Ausschuss 

für Planung und Infrastruktur am 13.11.2023. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Da, entgegen entsprechender Aussagen der Verwaltung, die direkten 

Nachbar*innen des Bauvorhabens „Feuerwehrgerätehaus/Bauhof" bis-

her nicht frühzeitig in die Planungen einbezogen wurden, bitten wir um 

protokollierte Aufnahme unseres folgenden Einwandes innerhalb der 

Beschlussfeststellung. 

Ebenso sollten die zugehörigen Anlagen 1 und 2 (Planzeichnung und 

Begründung, Punkt 7.6) zur weiteren Planung entsprechend ergänzt 

werden. 

Die nebenstehende Aussage wird zur Kenntnis genommen. Der vorlie-

gende Beteiligungsschritt stellt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB dar. Die vorliegende Einbeziehung der Stellung-

nahme in die Abwägungssynopse ist als protokollierte Aufnahme zu verste-

hen.  
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— Ergänzung der Eingrünungsmaßnahmen (Punkt 7.6)  

In der vorliegenden Planzeichnung (Anlage) ist auf der westlichen 

und nördlichen Grundstücksgrenze ein jeweils 5 Meter breiter 

Streifen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgese-

hen. 

Die nebenstehenden Ausführungen sind korrekt wiedergegeben und wer-

den so zur Kenntnis genommen.  

Da auf der nördlichen Grenze bereits jetzt, trotz der noch beste-

henden Freifläche, ein Korridor für die örtlich vorkommenden 

Wildtiere besteht, bitten wir um Verschiebung des Anpflanzstrei-

fens in südlicher Richtung um zusätzlich mindestens 8 Meter zur 

Schaffung einer Freifläche zwischen den bepflanzten Grund-

stücksgrenzen. 

Der nebenstehenden Bitte wird nicht gefolgt. Die Gemeinde verfolgt das 

Ziel, die vorhandenen Platzressourcen gemäß dem Planvorhaben optimal 

zu nutzen, sodass der Standort auch langfristig zur Herstellung der Notfall-

versorgung und des Katastrophenschutzes dienen kann.  

Der bestehende Wildtierkorridor im nördlichen Bereich der bestehenden 

Strauch-Baumhecke im Süden der Flurstücke 205/2 und 205/3, wird durch 

die vorliegende Bauleitplanung bis zum Alt-Bergedorfer Schiffgraben sowie 

in ihrer Breite erweitert. Dadurch wird die Vernetzung von Lebensräumen 

unterstützt. Eine Verschiebung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzung um mindestens 8 m in südliche 

Richtung ist unter der Maßgabe eines sparsamen Umgangs mit Grund und 

Boden gemäß §1a Abs. 2 BauGB und der landschaftsbildgerechten Eingrü-

nung sowie der Stärkung des Biotopverbunds nicht zielführend. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Ebenso müsste dann auch die geplante nördliche Einfahrt zum 

Grundstück entsprechend versetzt werden. 

Der nebenstehenden Anregung wird aus den vorstehend erläuterten Grün-

den nicht gefolgt. 

Zusätzlich sollte für den westlichen und nördlichen Anpflanzstrei-

fen jeweils zunächst ein niedriger Erdwall aufgebracht werden, 

um die bodennahen Lärmemissionen für Anwohner und Umwelt 

zu minimieren. 

Der nebenstehenden Bitte wurde dahingehend gefolgt, dass ein schall-

schutztechnisches Gutachten eingeholt wurde, um Lärmimmissionen auf 

das Plangebiet sowie die angrenzende Bebauung zu untersuchen. Dies 

schließt ebenso die genannten bodennahen Lärmimmissionen mit ein. Das 

Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch den Regelbetrieb die  

Richtwerte gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz: 

TA-Lärm) im Bereich der Wohnbebauung nicht nur eingehalten, sondern 

deutlich unterschritten werden. Lediglich durch die nächtlichen Fahrten der 

potenziell im Winter notwendigen Streufahrten des Bauhofes kann es zu 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte aus dem Bundesimmissions-

schutzgesetz für die Wohnorte im Umfeld der Planung kommen. Dem kann 

durch eine schalloptimierte Gebäudeanordnung des Bauhofes auf nachge-

lagerter Planungsebene entsprochen werden und so lärmintensive 
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Nutzungen im Freien von der angrenzenden Wohnbebauung abgeschirmt 

werden. Anhand dessen können dann die Immissionsrichtwerte eingehal-

ten werden. 

Ebenso überschreiten die Notfalleinsätze der Feuerwehr sowohl tags als 

auch nachts die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm. Da bei der Herstellung 

der Notfall- und Katastrophenvorsorge anhand einer Freiwilligen Feuer-

wehr die Herkömmlichkeit und soziale Adäquanz in der Bevölkerung ge-

geben ist sowie die Kenntnis, dass es sich um Einsätze zum Schutz der 

Zivilbevölkerung im Sinne des öffentlichen Interesses handelt, sollten kei-

ne Nutzungskonflikte durch geräuschintensive Einsatzfahrten und angren-

zender Wohnbebauung entstehen. 

Diese Erläuterungen lassen sich sowohl im Kapitel 8.6 „Immissionsschutz“ 

als auch ausführlicher im Anhang III der Begründung wiederfinden. Der ne-

benstehenden Anregung wurde somit gefolgt. 

Aufgrund der Größe des zur Verfügung stehenden Grundstücks halten 

wir unseren Einwand für problemlos umsetzbar und bitten um Aufnahme 

in die Vorlagen. 

Der Bitte wird gefolgt, indem die nebenstehende Stellungnahme mit in die 

vorliegende Abwägungssynopse aufgenommen wird.  

Da wir, die Bewohner*innen der Grundstücke Bergedorfer Straße 36 

und 36a, unsere Gärten und Terrassen auf der südlichen Seite (angren-

zend an die Bebauungsfläche) haben, ist eine wirkungsvolle Umsetzung 

des Sicht- und Lärmschutzes zwingend erforderlich. 

Der nebenstehenden Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die nördli-

che Plangebietsgrenze einen etwa 20 m (zur Hausnr. 36) und einen über 

30 m breiten Abstand zur Bestandsbebauung einhält. Zudem ist ein 5 m 

breiter Pflanzstreifen zur nördlichen Plangebietsgrenze vorgesehen, der als 

Sichtschutz fungiert.  

Gemäß den oben angeführten Erläuterungen werden durch den Regelbe-

trieb der Feuerwehr und des Bauhofes an der Wohnbebauung die Immissi-

onsrichtwerte deutlich unterschritten, sodass keine Lärmschutzmaßnah-

men notwendig sind. Lediglich in seltenen Fällen der nächtlichen Streufahr-

ten im Winter überschreitet der Bauhof die Immissionsrichtwerte. Dem kann 

durch eine schallabschirmende Gebäudeanordnung auf nachgelagerter 

Planungsebene entgegengewirkt werden. Zudem wird im Rahmen der ge-

legentlichen Einsatzfahrten der Feuerwehr die schallschutzrechtlichen 

Richtwerte überschritten. Dahingehend verweist die Gemeindeverwaltung 

auf gesellschaftliche Akzeptanz und Erfüllung des öffentlichen Interesses 

der Herstellung des Katastrophenschutzes und der Notfallinfrastruktur. 
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Infolge dessen werden die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis 

genommen. Tiefreichende Ausführungen lassen sich im Kapitel 8.6 „Immis-

sionsschutz“ sowie dem Anhang III der Begründung wiederfinden.  

Im Zuge der weiteren Planung sollten die direkt anliegenden Nach-

bar*innen außerhalb der öffentlichen Auslegung einbezogen werden, 

um im späteren Verlauf der Planung Verzögerungen oder Erschwer-

nisse zu vermeiden. 

Für weitere Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen selbstverständlich 

jederzeit zur Verfügung. 

Die nebenstehende Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Bevölke-

rung wurde im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung bereits am 

30.01.2024 frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beteiligt in Form einer In-

formationsveranstaltung im Rathaus. Dort durften Fragen und Anregungen 

geäußert werden. Zudem bestand die Chance eine Stellungnahme bei der 

Gemeindeverwaltung einzureichen, wie es nebenstehend erfolgt ist. Im 

Rahmen des folgenden Beteiligungsschritts der Öffentlichen Auslegung ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB erhält die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Planun-

terlagen digital im Internet und analog bei der Gemeinde einzusehen und 

erneut Fragen und Anregungen zu formulieren. Weitere Beteiligungen sind 

im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung nicht vorgesehen.  

 

Die nebenstehende Abbildung stellt die Planzeichnung zur vorliegenden 

Planung dar und wird zur Kenntnis genommen. 
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2.2  Einwender*in 2 

(Stellungnahme vom 12.03.2024) 

 

In der aktuell veröffentlichten Ausschreibung zum FWH Worpswede ist 

als Anlage der Lageplan zur Anordnung der Flächen als Vorschlag 

(Stand 04.03.2024, s. Anlage) beigefügt. 

Aus diesem Plan kann entnommen werden, dass an der nördlichen 

Grenze des Grundstückes ein Erschließungsstreifen für den späteren 

Bauhof vorgesehen ist. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es 

handelt sich um einen Plan der Abteilung Hoch- und Tiefbau innerhalb der 

Gemeindeverwaltung und ist lediglich eine Grundlage / ein Anhaltspunkt, 

um Planungsleistungen auszuschreiben. Das, was in dem Plan dargestellt 

ist, ist keine abschließende Festsetzung oder Darstellung der Bauleitpla-

nung. Das heißt, dass die Inhalte dort und auch im Rahmen der vorliegen-

den Bauleitplanung noch nicht abschließen fixiert sind. Dies ist Teil der 

nachgelagerten Erschließungsplanung.  

Das in der Zwischenzeit erarbeitete Nutzungskonzept sieht tatsächlich im 

nördlichen Bereich einen Zufahrtsbereich für ankommende Einsatzkräfte 

vor, die sodann im Plangebiet ihr Pkw parken und dann mit den Einsatzwa-

gen ausrücken. Die Erschließungsstraße ist zum derzeitigen Planungs-

stand mit einem großzügigen Abstand zur Plangebietsgrenze vorgesehen 

und dient nicht der regulären Erschließung des Plangebietes. Dies soll über 

die Straße Hörenberg erfolgen. Die konkrete Erschließungsplanung betrifft 

darüber hinaus die nachgelagerte Planungsebene, weshalb auf der vorlie-

genden Planungsebene kein Konfliktpotenzial gesehen wird. Die zeichne-

risch festsetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche werden darüber hinaus zu fle-

xibleren Erschließungsplanung entfernt.  

Dieser Streifen „kollidiert" mit unserem Einwand vom 10.11.2023 (s. 

nochmals in Anlage). 

Das in direkter Grenznähe eine Zuwegung eingeplant werden könnte, 

ist -besonders im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Gesamtflä-

che- nicht nachvollziehbar. 

Die nebenstehend angesprochene Stellungnahme wird im Rahmen des 

vorliegenden Beteiligungsverfahrens mit in die Planunterlagen aufgenom-

men und bearbeitet.  

Die Erschließung sowohl des Bauhofes als auch der Feuerwehr soll so 

strukturiert werden, dass ein „Einbahnverkehr“ für getrennte Zu- und Ab-

fahrten zu den beiden Einrichtungen erfolgt. Anhand dessen wird der Ver-

kehr gezielt gelenkt und dadurch nicht nur das Unfallrisiko im Plangebiet 

und auf den beiden angrenzenden Straßen Hörenberg und Bergedorfer 

Straße reduziert, sondern auch die Zeit reduziert, die die Kräfte bis zum 

Einsatzort brauchen. Aufgrund dessen ist die Anlage der Erschließungs-

wege für den Planinhalt unerlässlich. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Von Seiten des Verwaltungschefs wurde den direkten Nachbarn eine 

„frühzeitige Einbindung in die Planungen neben der offiziellen Öffent-

lichkeitsbeteiligung" zugesichert (s. Anlage). 

Diese frühzeitige Einbindung hat bisher und damit überhaupt nicht statt-

gefunden. 

Das nicht jeder Einwand Berücksichtigung finden kann, ist auch für uns 

nachvollziehbar. 

Der von uns im November gemachte Vorschlag ist jedoch, aus unserer 

Sicht, so überschaubar, dass er das Gesamtprojekt in keiner Weise be-

einträchtigt. 

 

Es fand dann am 13.11.2023 die Sitzung des Ausschusses für Planung und 

Infrastruktur statt und am 22.11.2023 hat der Verwaltungsausschuss bera-

ten und die Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens be-

schlossen. In diesem Rahmen sind die Träger öffentlicher Belange und Be-

hörden beteiligt worden und es gab wurde eine Bürgerinformationsveran-

staltung durchgeführt. 

Zudem wurde der „Einwand“ vom 10.11.2023 an das Planungsbüro weiter-

gegeben und Sie darüber unterrichtet und im Rahmen der vorliegenden 

Synopse berücksichtigt. Der Vorwurf, eine frühzeitige Beteiligung der Nach-

barschaft finde nicht statt, wird damit zurückgewiesen.  

Des Weiteren wird der Nachbarschaft regulär auch im Rahmen der Öffent-

lichen Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Möglichkeit geboten, eine 

Stellungnahme zu den Entwürfen einzureichen, die sodann erneut in die 

Planunterlagen aufgenommen werden.  

Wir erwarten eine entsprechende Stellungnahme und Berücksichtigung 

der Eingabe im weiteren Verlauf. 

Der nebenstehenden Bitte wird dahingehend gefolgt, dass die Stellung-

nahme in der vorliegende Synopse berücksichtigt wird. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Ausgearbeitet: Bremen, den 08.10.2025 

 


